
Übersichten zum Vergaberecht

Elektronische Mittel nach §§ 9 – 12 VgV
 Diese Übersicht verschafft einen ersten Überblick über die §§ 9 – 12 VgV, die die Anforderungen an die im Vergabeverfahren grundsätzlich zu verwendenden  elektronischen Mittel 
bzw. an die alternativen elektronischen Mittel regeln.

§ 9 Abs. 1 VgV: 
Im Vergabeverfahren 

kommunizieren die Beteiligten 
mit elektronischen Mitteln.

Anforderungen

...an die elektronischen Mittel, die der öffentliche Auftraggeber für den Empfang  von 

Daten* verwendet, § 10 VgV.
Insbes. Schutz vor Zugriff Unberechtigter

...an den Einsatz elektronischer Mittel im Vergabeverfahren, § 11 VgV.
Insbes. allgemein verfügbar, nicht diskriminierend, mit gängigen Geräten kompatibel

...an den Einsatz alternativer elektronischer Mittel** im Vergabeverfahren, § 12 VgV.
Insbes. uneingeschränkter Zugriff unter Internetadresse

*Angebote, Teilnahmeanträge und Interessenbestätigungen sowie Pläne und 
Entwürfe für Planungswettbewerbe, § 10 Abs. 1 VgV
** Elektronische Mittel, die nicht allgemein verfügbar sind, § 12 Abs. 1 VGV
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